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An das 
Bundesministerium für  
Unterricht, Kunst und Kultur 
Minoritenplatz 5 
1010 Wien 
 
per Email 
begutachtung@bmukk.gv.at 
begutachtungsverfahren@parlament.gv.at 
 
Unser Zeichen:  Ihr Zeichen:    Datum: 
3b/82/08/MJa/Wie  BMUKK-14.160/7-III/2/2008 23. April 2008 
 
 
Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
 das Berufsreifeprüfungsgesetz geändert wird; 
 Begutachtungs- und Konsultationsverfahren 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Die GÖD – BV 3 begrüßt grundsätzlich den Gesetzesentwurf zur Öffnung des 
Zuganges zur Berufsreifeprüfung. 
Aufgrund des erleichternden Zuganges zur Berufsreifeprüfung muss damit 
gerechnet werden, dass abermals ein erhöhter Arbeitsaufwand in der 
Bundesschulverwaltung (AHS und BMHS) entsteht.  
 
Begründung:  
 
Da derzeit bereits österreichweit tausende Anfragen betreffend Berufsreifeprüfungen 
und Externistenreifeprüfungen in und an unseren Bundesschulen vorhanden sind 
und zum Großteil von unseren Kolleginnen und Kollegen der 
Bundesschulverwaltung (zusätzlich zu ihren „normalen“ Arbeitsaufgaben!) im AHS 
bzw. BMHS Bereich zu bearbeiten sind (telefonische und persönliche Auskünfte, 
Mithilfe bei der Erstellung des Studienplanes und vieles andere mehr) fordert  
die BV 3 - Unterrichtsverwaltung, dass für diese qualitative und quantitative 
Verwaltungstätigkeit endlich jene Verwaltungsplanstellen geschaffen werden, die 
notwendig sind um die Kandidatinnen und Kandidaten serviceorientiert betreuen zu 
können.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Monika Jantschitsch 
Vorsitzende 

2/SN-185/ME XXIII. GP - Stellungnahme zum Entwurf elektronisch übermittelt 1 von 1

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.




